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A m  7. Ju n i des Jah res 1790 herrsch te  in den Räum en des 
niederösterreichischen Landhauses freudige Bew egung; ein kaiser
liches R esk rip t w urde verlesen und dabei »rollten«, wie sich der 
Amtsstil der W ertherzeit angemessen ausdrückte, »die T ränen  der 
grenzenlosen V erehrung  und des über allen A usdruck erhabenen 
D ankgefühles über die W angen der ganzen zahlreichen Versam m 
lung herab« J) Mit dem kaiserlichen R e sk rip t2), das die Stände in 
so gehobene Stim m ung versetzte, w ar ihre a l t e ,  von K aiser Josef 
aufgehobene Selbstverw altung w ieder hergestellt und sie blieb ihnen 
dann bis zum Jah re  1848, also bis zum Lebensende.

Schw erlich w äre indes der Jubel so groß gewesen und K aiser 
Leopold II. als W iederhersteller der ständischen V erfassung in so 
verzückten Tönen gefeiert worden, w enn er ihnen n ich t noch a n d e r e  
Gerechtsam e von m a t e r i e l l e r e m  W erte, fü r welche diese V erfassung 
gleichsam n u r den R a h m e n  abgab, zurückgegeben hätte und wenn 
er n icht — der N achfolger K aiser J o s e f s  gewesen wäre, von dem 
er sich allerdings aufs vorteilhafteste abhob.

K aiser Josef hatte  für die Stände, wie fü r die R egierungen 
der A ra M etternich, einen höchst u n a n g e n e h m e n  K lang. Sein 
Name w ar gleichbedeutend m it R e v o l u t i o n .  W enn das W iener 
V olk in den M ärztagen des Jahres 1848 in dem ersten F reuden
rausch über die der R egierung abgerungenen Zugeständnisse das 
R eiterstandbild K aiser Josefs unter stürm ischem  Jubel bekränzte 
und Josef auch h e u t e  noch als Schutzgott aller freiheitlichen und 
volkstüm lichen B estrebungen gilt, vor dem m an m it Vorliebe de
m onstriert, so hat dies seinen guten G r u n d .  D enn in der Tat, was 
K aiser Josef schuf, was er noch schaffen wollte, w ar R e v o l u t i o n :  
alle die E rrungenschaften  des Jah res 1848 und der Sechziger-Jahre 
gehen au f ihn zurück.

*) Vgl. B i b i ,  D ie  Restauration der niederösterreichischen Landesverfassung  
unter Kaiser Leopold II, S. 43  f.

' )  Datiert vom 27. Mai.
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Man kann seine großartige Reformtätigkeit nicht besser 
charakterisieren, als durch die Worte, die nach der Kundmachung 
der berüchtigten Karlsbader Beschlüsse (1819) der Großherzog von 
Oldenburg an Metternich schrieb und die ihm dieser s e h r  verübelte: 
»Den Umtrieben revolutionärer Grundsätze kann  meines Erachtens 
nicht kräftiger entgegengesteuert werden, als ihnen z u f r i e d e n e  
Untertanen entgegenzustellen.«j) Völlig durchdrungen von den Ideen 
der von England ausgehenden Freiheitsbewegung, wie sie sich in 
den Schriften der französischen Aufklilrungsphilosophen verdichtet 
hatte, war Kaiser J o s e f  das W ort Revolution vollkommen geläufig, 
ja  er hielt sie für unvermeidlich, falls ihr nicht rechtzeitig durch 
weise Reformen vorgebeugt würde.

Man weiß ja, wie er 1777, also z w ö lf  Jahre v o r  dem Aus
bruch der französischen Revolution, seiner Schwester, der Königin 
Maria Antoinette, Vorstellungen über ihr leichtsinniges und ver
schwenderisches Leben machte und schließlich in die W orte aus
brach: »So kann es auf die Länge nicht weiter gehen und
die Revolution wird g r a u s a m  sein, wenn Ih r  derselben nicht 
vorbaut.«2)

Nun, Kaiser Josef hat in seinem Staat alles getan, um ihr 
vorzubeugen. Volksbeglückung und Einheitsstaat gingen da Hand 
in Iland: die Staatsgewalt sollte die größtmögliche Ausbildung er
halten, um die zur Hebung des Volkswohls erforderlichen Re
formen durchführen zu können, und der auf das Höchste gesteigerte 
Volksreichtum wiederum sollte dem Staat die nötigen Mittel bieten, 
um groß nach innen und außen dazustehen. Aber er mochte von 
volkswirtschaftlichen oder von politischen Erwägungen ausgehen, 
überall standen ihm der Adel, die Provinzialstände im Wege mit 
ihren Vorrechten und Sonderinteressen, und mit diesen räumte er 
rasch und gründlich auf — nur zu rasch.3) Daß die bevorrechteten 
Klassen von seinen nivellierenden Reformen nicht sehr erbaut waren, 
ist begreiflich, aber auch das Volk — wenigstens in seiner Gänze — 
war es nicht, namentlich die religiösen Neuerungen machten hier 
böses Blut, und Josef mußte bald die schmerzliche W ahrnehmung

') 1819, September 9; S te r n , Geschichte Europas, I, S. 586.
2) Vgl. F o u r n ie r  in der Allgem einen Deutschen Biographie, Bd. XIV, S. 547.
3) Über seine auf die Stände und den Adel Bezug nehmenden Reformen 

vgl. im allgem einen: B ib i ,  a. a. O., S. 9 f.; L u s c h in ,  Österreichische Reichs
geschichte, S. 541 f.
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machen, daß man ein Volk mit Gewalt —  nicht einmal glücklich 
machen könne. Als eingefleischter N aturrechtler unterschätzte er 
eben die Macht des historisch Gewordenen, das Trägheitsmoment 
in der Geschichte; er war überzeugt, das Gute, das Vernünftige 
m ü s s e  sofort A nklang  finden und durchdringen. U nd wirklich —  
allen Anzeichen nach — hätte man sich schließlich auch an das 
N e u e  gewöhnt, besonders wenn es nicht gar so überstürzt und mit 
den Fehlern  der Hast ins Leben getreten w äre.1) G e w a g t  w ar aber, 
daß Josef in seinen Einheitsstaat auch die beiden Länder einzwängte, 
welche ihre eigenen, sorgsam behüteten Verfassungen hatten und 
durchaus nicht gleich den altösterreichischen und böhmischen E rb- 
landen mit V erehrung und Liebe an der alten Dynastie hingen: 
U ngarn  und Belgien, das N achbarland des gärenden Frankreich. 
U nd wie als wollte er die Flam m en des Aufruhrs, die hier bereits 
lichterloh zum Himmel schlugen, durch  glänzende Waffentaten unter
drücken, ließ er sich zu gleicher Zeit in den russisch-türkischen 
K rieg ein. Aber diese glänzenden Waffenerfolge blieben aus, das 
militärische Ansehen erlitt eine Schlappe nach der anderen und 
s te rbensk rank  kehrte  der K aiser heim. Je tz t ging der Sturm los: 
die Revolution brach auch in U ngarn  aus, von Preußen, das 
mobilisierte, unterstützt; in Belgien nahm  sie noch bedrohlichere 
Dimensionen an, und selbst in den a l t e n  E rblanden fing es an 
allen Ecken  und E nden  zu gären an. Als nach dem Tode Kaiser 
Josefs (gest. 20. F eb ru a r  1790) sein B ruder Leopold aus Toskana 
herbeieilte2), um die Zügel der Regierung zu ergreifen, da hatte 
es wieder einmal den Anschein, als wollte das große Reich in seine 
einzelnen Teile und Teilchen auseinanderfallen.3) Mit großer Mühe 
und nicht ohne namhafte Konzessionen gelang es dem neuen 
Monarchen, der sich ob seiner Klugheit des größten Ansehens er
freute, den allgemeinen Sturm zu beschwören. Die Landtage, die 
in allen Ländern  sofort einberufen wurden, geben ein ganz eigen
artiges Stimmungsbild. Die Steirer illuminieren zu E hren  ihres 
b e s t e n  H e rz o g s ,  die Böhmen holen ih r  Staatsrecht hervor, in 
T iro l wird die Autonomiefrage aufgerollt und gegen die kirchen-

i) V gl. für das F olgende: K r ö n  es , H andbuch der G eschichte Ö sterreichs.
IV , S. 538.

-) Er traf am 12. März d. J. in  W ien  ein.
3) V gl. W o l f - Z w i e d i n e c k ,  Ö sterreich unter M aria T heresia , Jo sef II. und  

Leopold II.
Jahrbuch d. V. f. Landeskunde. 1903. 6
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feindlichen Neuerungen geeifert; kurz alle die Fragen tauchen auf, 
die heute unser öffentliches Leben bewegen.

Überall aber wurde die Entrüstung über die josefinische 
Steuer- und Urbarialregulierung laut, welche tatsächlich die ganze 
ländlich-feudale Verfassung auf den K opf gestellt hatte.1) Das 
Prinzip dieser Steuer- und Urbarialregulierung war: alle dem Mittel
alter entstammenden Dienstleistungen, wie die Robot, Laudemien, 
Zehente, Totenpfandgeld, Bergrecht, Markfutter, Vogthaber u. s. w.T 
sind aufgehoben, der Bauer entrichtet der Herrschaft höchstens

O  7 i

17‘462/ 3%  von dem Bruttoerträge seines Gutes in G e ld  — also 
wo die Schuldigkeiten weniger ausmachten, wurden sie nicht erhöht, 
wo sie hingegen größer waren, entsprechend herabgesetzt —  und 
das Steuergeschäft besorgt nicht mehr die Herrschaft, sondern der 
Staat. Das bedeutete nun so viel, daß nicht nur ihr wirtschaftlicher 
Großbetrieb, sondern auch ihre soziale und öffentlich-rechtliche Stellung 
in Frage gestellt war. Denn durch die Umwandlung aller Feudal
lasten in eine verschwindend kleine Geldsumme, dann durch den 
Verlust der Steuerobrigkeit mußte das Gefühl der Untertänigkeit 
langsam aber sicher verblassen.

Kaiser Leopold opferte dem allgemeinen Ansturm das Lieb
lingswerk seines Bruders, das zudem manche Mängel aufwies, und 
stellte mit a. h. Entschließung vom 17. März 1790 (Patent vom 
6. April 1790) die frühere Ordnung wieder her.2) So sehen wir 
das merkwürdige Schauspiel, wie die Institutionen des mittelalter
lichen Lehensrechtes, die in F r a n k r e i c h  eben erst unter großem, 
ganz Europa erfüllenden Jubel zu Grabe getragen wurden, h i e r  
in Ö s te r r e i c h  bereits ihre glanzvolle Auferstehung feiern.

Indes wir dürfen E in e s  nicht vergessen: so groß man auch 
diese Erfolge des konservativen Prinzips anschlagen mag, sie standen 
in k e in e m  Verhältnis zu dem , was alles angestrebt wurde; denn 
die Begehrlichkeit aller Stände war ins Unendliche gestiegen, und 
nichts war abenteuerlich und läppisch genug, daß es nicht auf den 
Wunschzettel gekommen wäre.3) Kaiser Josef war wohl tot, aber

’) Vgl. G r ü n b e r g , D ie Bauernbefreiung und die A uflösung des gutsherr
lich-bäuerlichen Verhältnisses in Böhmen, Mähren und Schlesien, I, S. 314 f . ; 
B e id t e l ,  Geschichte der österreichischen Staatsverwaltung, I, S. 367 f.

3) B ib i ,  a. a. 0 .,  S. 33.
3) D ie bisher veröffentlichten Desiderien sind angegeben bei H u b e r , Öster

reichische Reichsgeschichte, 2. Aufl., S. 286 f. u. s. w.
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sein Geist lebte fort, er lebte gerade in jenen  obersten Kreisen, die 
über die W ünsche und Beschwerden zu Gericht saßen, und er 
bildete einen mächtigen D am m  gegen den A nprall der Reaktion. 
Hatte auch Leopold unter dem ersten E indruck  der ständischen 
Bewegung das H auptärgernis, die Steuer- und Urbarialreform, be
seitigt. die großartige Agrarpolitik, die Untertanen-Schutzgesetzgebung 
K aiser Josefs blieb d o c h  bestehen und durch  ihre konsequente 
H andhabung, namentlich d a d u r c h ,  daß die Regierung mit aller 
Gewalt au f die Robotablösung drang, schränkte  sie ih r Geschenk 
beträchtlich e in ; sie n a h m  förmlich mit der einen Hand, was sie 
mit der ändern g a b .1) Ebenso unerschütterlich hielt man an den 
Grundsätzen der josefinischen Justiz Verfassung fest. H i e r  w ar es 
der Referent der obersten Justizstelle, Hofrat von K eeß 2), d o r t  
der Staatsrat von E g e r 3), die das große, entscheidende W ort führten.

Keeß wurde von seinen Gegnern ein Jakob iner genannt; wenn 
e r  einer war, dann w ar es auch Eger, denn ihre Ansichten stimmen 
ganz m erkw ürdig  überein. Begreiflich: es waren eben die josefinischen. 
U nd doch weichen sie von diesen etwas ab; sie tragen bereits dem 
neuen, demokratischen W ind, wie er vom W esten herüberw ehte, 
feinfühlig Rechnung, und das unterscheidet diese Staatsmänner mit 
dem jugendlichen Schwung, dem scharfen Ohre von denen der 
folgenden Ara, wo m an mit greisenartigem Eigensinn in der einmal 
als gut angesehenen Richtung verharrte  und sich schließlich von 
den Märzereignissen vollständig überrum peln ließ.

Ih re  Ideen lassen sich kurz  in folgende Sätze zusammenfassen. 
Daß es im Volke da und dort gärt, ist eine Tatsache, der man 
sich n icht verschließen kann, m an muß f r o h  sein, wenn es n icht 
ärger wird. Die Quelle aller Unzufriedenheit ist in der leidigen 
M agenfrage zu suchen. Das Volk ist indes viel zu unmündig, um 
fü r sich selbst zu sorgen, dies besorgt also der Staat durch weise 
Gesetze. W enn  der Staat alles tut, um das Volk »klagelos« zu 
machen, das Volk genug zum Leben hat, dann wird es seine

’) V gl. B ib i ,  a. a. O., S. 54 f.
-) Ü ber ihn vg l. v. M a a s b u r g ,  G eschichte der obersten Justizste lle in  W ien . 

S. 156 f.; B id e r m a n n ,  D ie  V erfassungskrisis in  Steierm ark zur Zeit der französi
schen R evolution . M itteilungen  des historischen V ereines für Steierm ark, X X I, 
S. 41 , 53 , 65.

3) B ib i ,  a. a. O., S. 23  f. D ie im  folgenden geschilderten  G rundsätze dieser  
beiden Staatsm änner sind aus den im W iener H aus-, H of- und Staatsarchiv er
liegen d en  Staatsratsakten gezogen.

6*
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Menschenrechte, die es bereits fühlt, nicht reklamieren. Nicht gegen 
den M o n a r c h e n  richtet sich die Unzufriedenheit, der Unwille —  
den liebt und verehrt das Volk als seinen Schutzgott —  sondern 
gegen die p r i v i l e g i e r t e n  Klassen, unter deren »Druck, Erpressungen 
und Eigenmächtigkeiten« die Landbevölkerung schwer leidet und 
am Aufkommen gehindert wird. Aber gerade d ie se  als die z a h l 
r e i c h s te  Klasse bildet die Stärke, den Reichtum des Staates, die 
wenigen Adeligen machen das Kraut nicht fett. Die den »armen« 
Landmann schindenden Junker finden nun eine verfassungsmäßige 
Vertretung in den sogenannten »oberen« Landständen (Prälaten, 
Herren und Rittern), die eben nichts anderes sind als eine »Adeligen 
und Gutsherren-Kongregation« und nur »E in  Interesse, das des 
herrschaftlichen Großgrundbesitzes« vertreten. Das Streben der 
Stände lief immer und läuft auf nichts anderes hinaus, als die 
Krongewalt zu »beschneiden« —  deshalb verlangen sie Anteil an 
der Gesetzgebung — und ihre Macht auf Kosten dss Volkes zu 
erhöhen. »Aber eine solche vermischte Regierungsform, wobei die 
Aristokratie Anteil hätte, wäre jetzt die bedenklichste, da sie bei 
der sich vollziehenden Emanzipation der Herrschaftsuntertanen und 
der produzierenden Klasse die verhaßteste ist.« Eine »dauerhafte 
Konstitution« würde dadurch nicht zu erreichen sein, aber über 
kurz oder lang die R e v o lu t io n  hereinbrechen. '

Man hat gar nichts gegen eine w a h r h a f t e  Volksrepräsentation, 
aber da müssen a l le  Klassen, also auch der Bürger- und Bauern
stand der »arithmetischen Zahl« entsprechend herangezogen werden. 
Eine plötzliche r a d i k a l e  Umgestaltung in diesem Sinne ist vorder
hand —  so darf man ergänzen — , wo das Volk im allgemeinen 
politisch gänzlich unreif ist oder in seinem dunklen Drange nicht 
weiß, was es will oder zu viel will, ausgeschlossen. Man muß sich 
darauf beschränken, bestimmt formulierten berechtigten Wünschen 
einer reifen Volksklasse Rechnung zu tragen, wie man eben in der 
Steiermark dem vierten Stand eine verstärkte Vertretung im Land
tage (10 statt 1) und einen Sitz im Verordnetenrat — trotz der 
heftigsten Opposition der »oberen« Stände — verschafft hatte.1) 
So wird das alte Institut sich langsam von selbst korrigieren oder 
zusammenbrechen. Vorläufig muß es sorgfältig überwacht werden, 
namentlich die Geldgebarung, »weil das Vermögen der Stände 
nicht das ih re ,  sondern das der N a t io n  ist, die sich diese Gattung

i) B id e r m a n n , a. a. O., S. 37 f.
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von Repräsentanten nicht selbst gewählt hat, auch nicht zur V er
antw ortung ziehen kann«.

S e h r  freundlich w ar also, wie man sieht, die Stimm ung n i c h t ,  
die hohenorts gegenüber den Aspirationen der Stände herrschte. 
Das jüngste  Verhalten der ungarischen Stände und der W iderhall, 
den es in den übrigen Provinzen fand, war nicht dazu angetan, das 
alte M ißtrauen gegen sie, als H ort aller zentrifugalen Bestrebungen, 
zu beseitigen.

Die Stände wußten dies; sie konnten es übrigens den ab
lehnenden Resolutionen entnehmen, die, als oben einmal der erste 
Schreck  vorüber und man durch  die Reichenbacher Konvention 
mit P reußen gedeckt war, im m er häufiger wurden. So lange Leo
pold regierte — es waren dies nur zwei Jah re  *) —  verm ied man 
es geflissentlich, die Stände durch einen groben Ton zu verletzen. 
E r  w ar ein gar weiser H err, der wußte, eine G ärung  sei am besten 
dadurch  zu meistern, daß man sie austoben läßt, und das geschah 
auch in einer F lu t von Petitionen und Gegenvorstellungen, au f die 
man stets liebevoll einging und sich — wenn auch ablehnend — 
resolvierte. Aber schließlich ging den H erren oben doch die Geduld 
aus, besonders als der jugendliche Erzherzog F ranz  den Thron 
bestieg, dessen schärfere T onart man kannte. W a r  es nun die 
W irkung  dieser sichtlichen Verstimmung, etwa daß sie sich sagten: 
Uns ist es gleichgültig, was sich die ständischen K rakeeler denken, 
wenn sie n u r  einmal Ruhe geben, oder w ar es die vom Optimismus 
aller N aturrechtler eingegebene, den väterlichsten Absichten ent
sprungene Überzeugung, die Stände werden sich sofort zur Ruhe 
begeben, wenn sie nur einmal unsere Beweggründe kennen  lernen, 
wenn sie sehen, daß wir nicht anders handeln k ö n n e n ;  kurz, um 
die W ende des Jah res  1792 wurde den Resolutionen, womit einige 
ih re r  Beschwerden ungemein trocken und resolut abgelehnt w urden 2), 
auch das für den Staatsrat bestimmte Referat der Obersten Justiz 
stelle in Abschrift beigeschlossen.

D en einen Zweck erreichte dies Mittel: Gegen die Sache 
s e l b s t  wurde k e i n e  Vorstellung mehr erhoben, aber die in den 
Referaten ausgesprochenen Grundsätze, die darin  enthaltenen Be
leidigungen und Anschuldigungen wollte man doch nicht ruh ig

1) Er starb am 1. März 1792 an den Blattern.
2) H ofkanzleidekrete vom 30. N ovem ber und 14. D ezem ber 1792 und 

4. Jänner 1793.

»
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einstecken. W as man früher nur a h n e n  konnte, das hatte man 
jetzt schwarz auf weiß. D er gute Kaiser, so sagte man, weiß sicher 
davon nichts, das sind nicht seine Anschauungen 1), sie können es 
auch gar nicht sein, weil er unmöglich selbst die Majestät des 
Thrones entweihen werde; darum müssen ihm jetzt die Augen ge
öffnet, die Minister zur Verantwortung gezogen werden. In den 
Versammlungen vom 16. Jänner und 12. März 17932) kam die 
E rregung der Stände zu lebhaftem A usdruck ; eine von dem be
kannten Freiherrn von P ra n d a u 3) verfaßte Denk- oder besser 
Protestschrift fand allgemein den vollsten Beifall und man beschloß, 
sie dem Kaiser p e r s ö n l i c h  zu überreichen. Der Zeitpunkt war 
der denkbar günstigste. Kurz vorher, am 21. Jänner d. J., war 
König Ludwig XVI. von Frankreich dem Schreckensregiment zum 
Opfer gefallen, die republikanische Armee in vollstem Anmarsch 
gegen die verbündeten Monarchien, bereit, ganz Europa den Ideen 
der Revolution dienstbar zu machen und — ein Moment, das auch 
sehr gewichtig in die Wagschale fiel — Kaiser Franz hatte sich 
gezwungen gesehen, die Stände um einen freiwilligen Kriegsbeitrag 
aus ihren eigenen Taschen anzugehen, um nicht den gemeinen 
Mann zu belasten. Als nun am 24. März der Landmarschall Franz 
Anton Graf von Khevenhüller mit drei Fürsten (Starhemberg, Collo- 
redo und Rosenberg) in der Hofburg erschien, um dem Kaiser im 
Namen der Stände das stattliche Ergebnis ihrer Subscription ein
zuhändigen, da ward zugleich auch die D enkschrif t4) übergeben, 
auf die wir hier ihres interessanten Inhaltes wegen näher eingehen 
wollen.

Die erwähnten Beschwerdepunkte betrafen drei uralte Vor
rechte der S tände: 1. das Recht, vor Gericht statt des Zeugeneides

') So sagte Fürst Colloredo in der Versammlung vom lß . Jänner 1793, daß 
Kaiser Franz sich zu ihm auf seine Vorstellungen hin dahin geäußert habe, er 
wolle den Verfasser beim Kopfe nehmen, wenn die Resolution wirklich so hart 
ausgefallen wäre.

2) Ständische Syndikatsprotokolle 1703; n.-ö. Landes-Registratur.
3) Über ihn und seine literarische Tätigkeit vgl. A. M a y e r , Das Archiv  

und die Registratur der n.-ö. Stände von 1518 bis 1848. Jahrbuch des Vereines 
für Landeskunde von Niederösterreich, 1902, S. 67, Anm. 1. Bei Hofe galt er 
neben dem gleich hervorragenden Ständemitglied Josef Freiherrn von Penkler als 
»Hauptschreier c.

4) Sie ist datiert vom 26. Jänner 1793 (Nr. 1028, Fasz. 55 n.-ö. Landes
registratur.)
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ihr adeliges E hrenw ort schriftlich abzugeben; 2. das Recht, a paribus, 
d. h. durch Ständemitglieder als R ichter abgeurteilt zu werden, und 
3. das Einstandsrecht, das wieder in das landmännische und in das 
grundobrigkeitliche zerfiel. Vermöge des ersteren konnten nur 
Ständemitglieder im Besitze von Landtafelgütern  sein, so daß ein 
N ichtlandstand, der au f irgend eine Weise in den Besitz eines 
solchen Gutes gelangt war, zur Herausgabe desselben, selbst auf 
exekutivem  Wege, verhalten werden konnte; durch das letztere 
w ar im Falle, daß ein Bauer einen G rund verkaufen wollte, seiner 
H errschaft das Vorzugsrecht gewahrt.

Aus den die Ablehnung begründenden Referaten der Obersten 
Justizstelle —  Referent war, wie wir schon hörten, H ofrat Keeß — 
w urden mit großem Geschick die »anstößigsten« Sätze heraus
gesucht, um ihre gefährliche V erw andtschaft mit dem Jakobinertum  
gehörig zu beleuchten und dem K aiser die Hölle recht heiß zu 
machen.

»Es ist der landesfürstlichen W achsam keit für das gemeine 
W ohl«, heißt es in der ersten Resolution bezüglich der adeligen 
Zeugenschaft, »ganz angemessen, bei den Zeugen schäften alle mög
liche Vorsicht, alle menschlichen Mittel anzuwenden, die der W a h r
heit nur immer diensam sein können. Sind sie es sodann auch 
nicht immer, so kann sich der Landesfürst doch beruhigt halten, 
jenes, was in seiner Macht war, erschöpft zu haben und er bleibt 
w eder Gott noch seinem V o lk e  v e r a n t w o r t l i c h .«  »Dem Volke 
veran tw ortlich ! — Ist das nicht«, fragen sie, »gerade jen e r  Satz, 
welchen man jetzt in dem anarchischen F rank re ich  wirklich in die 
A usübung gebracht und zum unseligen Anlaß benützt hat, um die 
schwärzeste aller Greueltaten zu vollbringen, eine Tat, worüber zu 
geschweigen jeder getreue, seinem Fürs ten  ergebene U ntertan  in 
einem monarchischen Staate, jeder Menschenfreund bebt und eine 
T räne  voll Unmuts und teilnehmenden Mitleids mit dem W unsche 
vergießt, daß die Geschichte zur E h re  der H um anität diese E reignung 
in ein undurchdringliches D unkel einhülle?« Sind nicht gerade 
je n e  Herren, welche derartige gefährliche Sätze dem Souverän zur 
Genehm igung vorlegen und »das ängstliche Bestreben äußern, durch 
Zernichtung aller Begünstigungen und Vorzüge des Adels, als auf 
gegenwärtige Zeiten nicht m ehr anwendbar, jedem  auch geringsten 
F u n k en  von Unzufriedenheit des Volkes zuvorzukommen, selbst 
jene, in deren Händen zündende F a c k e l n  glühen?«
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W enn Burke, »einer der aufgeklärtesten Staatsmänner der 
neuesten Zeiten«, in seinen Betrachtungen über die Revolution in 
Frankreich (Reflexions on the french revolution) —  das Buch wurde 
im Jahre 1792 bezeichnenderweise von Gentz ins Deutsche über
setzt und mit A nm erkungen1) versehen — sogar für England den 
Satz von der Verantwortlichkeit des Souveräns als unwahr hin
stellt, um wie viel gefahrvoller und strafenswerter ist eine solche 
Behauptung, auf die österreichischen Staaten angewandt! Zu bedauern 
ist der Staat, zu bedauern der Fürst, in dessen Namen solche 
Grundsätze geäußert werden!«

An einer anderen Stelle sagte die Resolution: »Wenn also von 
Seite der ständischen Mitglieder keine genügliche Ursache obhanden 
ist, selbe von der allgemeinen Vorschrift der Beschwörung der 
Zeugenschaften zu befreien, so könnte ein Gesetz, das eine solche 
Befreiung zuließe, nicht mehr unter jene gezählt werden, bei denen 
der Gesetzgeber mit h e i t e r e r  S t i r n e  d e n  A u g e n  d es  g a n z e n  
V o lk e s  d a r s t e l l e n  k ö n n te ,  daß er sich dabei den A usspruch: 
,salus reipublicae suprema lex esto‘ genau gegenwärtig gehalten habe, 
sondern es träte W i l l k ü r l i c h k e i t  an die Stelle der G r u n d s ä t z e  
und dann läge in dieser Befreiung von Seite des Schutzes und der 
Beruhigung der übrigen Bürger eine große Bedenklichkeit.« Also 
wieder dieser gefährliche Satz von der Verantwortlichkeit, sagen 
die Stände. Was braucht ein Souverän den Augen des ganzen Volkes 
darzustellen? »Heißt dies nicht im wesentlichen das Volk zum 
Richter der Handlungen des Souveräns machen und jene den 
Umsturz der Staaten unvermeidlich nach sich ziehenden Sätze s e lb s t  
unter gesetzlicher A uto ritä t. . . verbreiten, welche in Frankreich die 
Quelle des Unglücks jür Hunderttausende wurden, auch eben dies 
unselige Schicksal noch auf künftige Generationen hinüberbringen 
werden, und welche bloß von Privatschriftstellern, einem Voltaire, 
Rousseau, Raynal, Mably u. s. w. festgesetzt, von jedem v e r 
n ü n f t ig e n  Staatsmann als die Vorläufer der gräuelvollen Revo
lution jenes einst blühenden Reiches angesehen werden?« König 
Friedrich II. von Preußen hat dieses »metaphysische Geschwätz« 
der französischen Schriftsteller richtig taxiert. Und was soll der 
Satz heißen: » W i l lk ü r l i c h k e i t e n  an Stelle von G r u n d s ä t z e n  
stellen«! »Kann man ständische Gerechtsame, die sie rechtmäßig 
erworben und die Jahrhunderte hindurch von den Landesfürsten

‘) Vgl. G u g l i a ,  Friedrich von Gentz, S. 101 f.
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bestätigt wurden, W illkürlichkeiten nennen?« Ja, im Gegenteil: es 
ist »das charakteristische M erkmal jeder mäßigen und w e is e n  
Staatsverfassung und der darnach eingerichteten Legislation, solche 
Gerechtsame unverrück t zu lassen.«

Völlig außer Rand und Band geraten die Stände über den 
Schlußpassus, wo es heißt: »Allein die G l e i c h h a l t u n g  der Bürger 
aller Klassen da, wo es auf Gesetz, au f Rechte über Ehre, Freiheit 
und E igentum  ankom m t; eine Gleichhaltung, die alle Privilegien 
ausschließt, wo es um V erwaltung der G e r e c h t i g k e i t  sich han
delt, die alle Begriffe von Hoheit hintanhält, wenn von W a h r h e i t  
die F rage  ist — eine solche Gleichhaltung der B ürger aller Klassen 
gehört unter die R e c h te  d e r  M e n s c h h e i t ,  die, seitdem der E in
druck  der L e i b e i g e n s c h a f t  und des M ö n c h tu m s  aufgehoben 
ist, von dem Volke in allen Staaten schon zu mächtig gefühlt 
werden, um sie un terd rücken  zu können.«

Also man weiß in diesen gefährlichen Zeiten, sagen die Stände, 
nichts besseres, als sich au f die M e n s c h e n r e c h te ,  diesen »Lieb
lingsausdruck aller Schwindel köpfe«, dieses fürchterliche »Schlag
wort der französischen Revolution«, als Beweggründe der höchsten 
Entschlüsse zu berufen ? W erden  das nicht die Übelgesinnten zum 
willkommenen Anlaß nehmen, ihre gefährlichen Begriffe von diesen 
R e c h te n  gleichsam zu autorisieren? W arum  hat man sich nicht 
dafür auf die Sorgfalt des höchsten Gesetzgebers hinsichtlich der 
Gleichhältung bezogen? Aber ist nicht auch das über die Gleich
haltung Gesagte im höchsten Grade anstößig? Man stellt da als 
allgemeines Prinzip  auf, daß bei der Gesetzgebung überhaupt — 
denn auf Freiheit, E hre  und Eigentum läuft ja  schließlich jedes 
Gesetz hinaus — a l l e  B ürger im Staate g l e i c h g e h a l t e n  w erden  
müssen. W ohin ein solches Prinzip führt, das kann  m an an den 
bedauerlichen V orgängen in F rankreich  ersehen. Vollends bösartig 
aber ist die Stelle: »die R e c h te  d e r  M e n s c h h e i t  werden von 
dem Volke zu sehr gefühlt, um sie unterdrücken zu können«. Das 
heißt also so viel als: der Staat sieht ein, daß er zu schwach sei, 
diese sogenannten Rechte der Menschheit s e l b s t  nach den einzelnen 
Landesverfassungen zu bestimmen. Muß dieses offene Bekenntnis 
nicht das Volk förmlich anstacheln, die Gleichhaltung zu erzwingen? 
Und dient nicht auch die gehässige Anspielung au f den D ru ck  der 
Leibeigenschaft und des Mönchtums dazu, den Adel und Klerus in 
den Augen des Volkes herabzusetzen und es gegen sie aufzubringen ?
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Nun kam das z w e i te  Dekret bezüglich der ständischen Gerichts
barkeit an die Reihe.

Hier nur eine kleine Blütenlese:
»Die Stütze des Thrones beruht einzig und allein auf der 

Festigkeit weiser Grundsätze, guter, ernsthafter, aber gelinder und 
gütiger Regierung. Der Adel vermag gegen das Volk, wenn es 
einmal dasselbe aufbringt, nicht s ich , geschweige den Thron zu 
retten, noch e h e r  kann die Geistlichkeit, wegen ihrer geheimen 
Gewalt auf die Seele eine Stütze des Thrones genannt werden, so 
la n g e  sie  dem  T h r o n  a n h ä n g l i c h  is t .  Man kann sich nicht auf 
Zeiten berufen, wo der D ruck auf den Landmann nicht so groß 
war, auch er seine Rechte nicht so fühlte.«

»Wirklich gehört die französische Revolution unter die wich
tigsten Ereignisse der Jahrhunderte, die Geschichte wird kaum ein 
Merkwürdigeres, für alle Staaten Bedenklicheres aufzuweisen ver
mögen. Glücklich, wenn nicht tiefere W unden geschlagen werden, 
als schon jetzt geschlagen sind! W enn nun die Vernunftlehre ge
stattet, von Wirklichkeiten auf Möglichkeiten zu schließen, wenn 
jeder Geschäftsmann die Zukunft, so weit Menschen kraft reicht, 
vordenken und ihr Vorarbeiten muß, weil Verwunderung und W eh
klagen nach geschehenem Übel zu spät kommt, so kann auch mit 
Grund aus dieser Zeitgeschichte die Betrachtung abgeleitet werden, 
die Umstände seien so beschaffen, daß jeder Monarch, der seine 
Staaten von Gärungen und unglücklichen Folgen befreien will, kein 
sichereres Mittel habe, als wenn er in allen seinen Verfassungen, 
hauptsächlich aber im Justizwege, nur durch wahre bescheidene 
Grundsätze, auf die er standhaft halte, nur durch Gesetze, welche 
die allgemeine Meinung, so weit sie mit dem allgemeinen Wohle 
nur immer vereinbarlich ist, nicht beleidigen, sondern schonen, 
herrschet; alles, was auf Stolz, Hoheit, Verachtung oder Abwürdi
gung der Bürger und Bauern hinausläuft, sorgfältig vermeide und 
daher Ausnahme, Befreiung, Begünstigung, besonders im Justizfache, 
hintanhalte.« '

»Es wird eine ewige W ahrheit bleiben, daß, wenn aus den 
Zeiten der alten Lehens Verfassung auch kluge Staatsmänner die 
L e h e n s v a s a l le n ,  welche die Klasse der Güterbesitzer und des 
Adels ausmachten, als die Stützen des Regenten angesehen und 
hiernach behandelt haben, in j e t z i g e r  Lage diese Stütze auf jener 
Klasse des Volkes beruhe, die durch Rekrutierung und Besteuerung
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den schweren und kostbaren Militärfuß erhalten, die Kosten der 
bei so sehr zerstücktem Eigentume verbreiteten Industrie, verm ehrter 
Bevölkerung, angewachsenem Bedürfnisse, unvermeidlicher landes
fürstlicher Stellen ertragen, durch ihren Schweiß N ahrung  und 
Lebenserfordernisse samt den Bequemlichkeiten herbeischaffen muß; 
und es ist gewiß, daß in der Klasse des Bürger- und Bauernstandes 
eine Gewalt und Energie  verborgen liege, die in einem unglück
lichen Augenblicke die dermaligen Stünde v e r s c h l i n g e n  kann, 
und die daher, weil sie doch au f  die vorige U n t e r j o c h u n g  zurück
zuführen nicht m ehr möglich ist, allenthalben, vorzüglich aber in 
der Justizverwaltung so menagiert werden muß, daß k e i n  Vorzug, 
k e i n e  Vorliebe, kein Ü bergewicht auch bei weitem nicht erscheine.«

Das war für die Stände zu viel des Guten: also nicht nur. 
daß man ihre V orrechte nicht m ehr anerkennen wollte, man schätzte 
sie sogar geringer ein als den Bürger- und Bauernstand. Dem 
gegenüber w ird  beh au p te t: der A d e l  ist die Stütze des Thrones. 
Dies lehrte der große Montesquieu und in neuester Zeit bezeichnete 
der schon erwähnte B urke  den Adel als den »majestätischen Zierat 
in der bürgerlichen Gesellschaft«, wobei er den Satz zitiert: »omnes 
boni nobilitati favemus«. U nd dann E ines: T räg t  nicht der öster
reichische Adel die gleiche K ontributionslast und verfügt er nicht 
über eine ungleich bessere Kultur, weil er m ehr Geld hineinstecken 
k a n n ?  Was man aber von der S tärke und Energie des vierten 
Standes sagte, das, in einer höchsten Resolution ausgesprochen, muß 
die nachteiligsten Folgen haben. D enn angenommen, es wäre riohtig. 
daß man die Konstitutionen der Staaten als arithmetische Probleme 
anzusehen hätte —  ihre Ansicht ist dies gewiß n icht — , ist es. 
fragen sie, politisch gehandelt, ihm zu sagen: »In d i r  liegt eine 
Stärke, von der du n u r  Gebrauch machen darfst, um die Stände 
zu versch lingen«; »man kann  dich nicht zu der vorigen U nter
jochung  zu rück füh ren« ; m an muß dich allenthalben vorzüglich in 
der Justizverw altung dergestalt schonen, daß kein  Vorzug u. s. w. 
erscheine.«

W enn solche G rundsätze publik werden — und sie können 
nicht verborgen bleiben —  dann allerdings wird jenes Verschlingen 
der Stände und im Gefolge der Umsturz des Thrones durch  das 
Volk zur Tat werden.

Das von den Ständen beanspruchte Recht, heißt es an einer 
a n d e r e n  Stelle des Motivenberichtes, geht au f eine Zeit zurück,
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»wo ordentliche Gerichte nicht bestellt, die Justizverwaltung kaum 
dem Namen nach bekannt war, Stärke für Recht galt . . . ,  wo 
Mönchtum seinen vollen Sieg über die Vernunft ausübte und die 
Menschheit in Fesseln hielt . . . .  wo die Finsternis der Zeiten die 
Begriffe von Pflicht und Recht nicht abzusondern wußte und Be
günstigung, Ausnahme, Privilegien, Vorzüge, Hoheiten da unter
schob, wo Gesetz, Sicherheit, landesherrlicher Schutz für alle be
stehen sollte.< Höchstens bei einem Voltaire, meinen die Stände, 
werden sich derartig unbillige Beschimpfungen des geistlichen 
Standes finden. Und, »gesetzt auch, die Mönche hätten die 
schnelleren Fortschritte der A ufklärung bei dem gemeinen Volke 
gehemmet, so muß man offenherzig gestehen, daß . . .  sie gewiß 
minder gefahrvoll für den Staat war, als die dammlose gegen
wärtige, mehr den Verstand v e r f i n s t e r n d e  als denselben be
le u c h te n d e  Aufklärungssucht ist, welche die Köpfe der Völker 
zerrüttet und billig als der Urquell jener für die Menschheit 
schauer vollen Szenen in Frankreich angesehen werden kann, welche 
die Throne in ihrer einzigen echten Grundfeste, der Religion, er
schüttert, und wenn diesem Übel nicht s o g le ic h  Einhalt getan 
wird, jedem auch herzhaften Patrioten die traurige Aussicht vor
bereitet, allmählich auch se in  Vaterland in jenes anarchische Chaos 
umgewandelt zu sehen, in welches Frankreich versank.« Ob die Ver
achtung der vergangenen Zeiten, wo man angeblich die Begriffe von 
Pflicht und Recht nicht abzusondern wußte, am Platze sei und nicht 
bloß die Folge der Überschätzung der gegenwärtigen Zeiten sei, wird 
ein so einsichtsvoller Fürst wie Kaiser Franz am besten beurteilen 
können. Selbst das Zeitalter der Barbarei wird wenige Beispiele 
solcher Kannibalenwut liefern, wie die gegenwärtige Geschichte 
Frankreichs. In  jenen Zeiten der Finsternis sollen also die stän
dischen Vorrechte u n t e r s c h o b e n  worden sein! Eine solche Be
hauptung geht auf nichts anderes hinaus, als auf die Beseitigung 
aller Vorzüge, aller Privilegien, aller Unterschiede der Volksklassen als 
mit dem Gesetze unvereinbar. Da muß man sich denn doch fragen, 
ob nicht solche Begünstigungen n e b e n  den Gesetzen bestehen 
können, und bestehen sie — das unselige Frankreich ausgenommen — 
nicht tatsächlich in allen europäischen Staaten? »Hebet«, sagt der 
große Montesquieu, »die Prärogativen der Großen, des Klerus, des 
Adels und der Städte auf und ihr werdet bald eine Volksregierung 
oder wohl gar eine despotische Regierungsform haben*. Nun, die
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Ereignisse in F rankreich  haben ihm Recht gegeben und so wird 
es auch hier werden, wenn derlei verderbliche Grundsätze in den 
leitenden Kreisen herrschen.

Seine Majestät möge also diese beim Obersten G erichtshof 
herrschenden Grundsätze nachdrücklichst entfernen und dafür 
sorgen, daß wiederum die alten Prinzipien, un ter deren H errschaft 
die Monarchie so glücklich war, ins Leben träten. »Diese Prinzipien 
sind: daß m an die, wie sie Montesquieu nennt, untergeordneten und 
abhängenden Zwischengewalten in monarchischen Staaten, worunter 
vorzüglich der Adel gehöret, aufrecht erhalte, denselben als das 
Band zwischen dem Fürs ten  und dem Volke und als einen der 
Mittelkanäle ansehe, durch welche die landesherrliche Macht fließt, 
daß man die Vorzüge des Adels und des K lerus als von einer 
m onarchischen Verfassung unzertrennbare Dinge unverletzt lasse, 
daß man bei der Legislation auf die A ufrechthaltung des Adels, 
deren K ind und Vater, wie sich Montesquieu ausdrückt, die E h r -  
l i e b e  ist, jederzeit die notwendige Rücksicht nehme, weil eben 
diese Ehrliebe, nach dem Ausspruche des Genannten, von allen 
Politikern  als ein Muster angesehenen Staatsmannes das G r u n d 
p r i n z i p  der monarchischen Verfassung ist, daß m an eben deshalb 
bei der Legislation und in der Justizverw altung die Privilegien der 
K örper respektiere, weil in einem monarchischen Staate notwendig 
ein Unterschied zwischen Personen sein muß, dieser Unterschied 
aber ohne Privilegien nicht bestehen kann, endlich durch die Auf
hebung eben dieser Privilegien und Vorzüge das P rinzip  der 
Monarchie aufgelöst wird.«

Noch ä rger wird die dritte Resolution bezüglich des E instands
rechtes durchgehechelt. D a wird fast jeder Satz als »anstößig« 
erklärt. »G rund und Boden«, hieß es dort, »hat in der K ultur und 
dem E rträgn is  nie einen höheren W ert als wenn dessen Eigentum 
in den Händen desjenigen ist, der G rund und Boden p f l e g t .  E r  
gibt seinen Schweiß nicht so in fremdes G ut wie in sein Eigentum, 
bei ihm ist keine Gefahr, daß A cker und W iesen in englische 
G ärten und Jagdbezirke verwandelt werden. G rund und Boden 
ist der einzige Reichtum des Bauern, das Verhältnis seiner K räfte  
zu dem Kontributions- und W ehrstand  wächst nach dem Verhältnis 
des Umfanges an G rund und Boden, der in den H änden des Bauern 
ist. Neben dem grundherrlichen Einstandsrechte ist das Eigentum 
des Landmannes nicht sicher; denn der G rundherr  d a rf  nur sein
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Auge auf diesen oder jenen Grund werfen, so werden dem Ver
walter die Wege nicht entgehen, dem Besitzer seinen Grund abzu
schmeicheln oder abzudrohen, eventuell den Untertan abzustiften, 
wenigstens ist eine Spannung zwischen Herrn und Untertan, die 
jener innerlichen Familienruhe, jenem wahren Wohlstände und 
gefühlter Glückseligkeit einer weisen Regierung keineswegs ent
spricht, welche die einzige solide Basis ist, au f die ein Monarch 
seinen Thron unerschüttert bauen kann.«

»Wenn die Aufhebung des Einstandsrechtes die Vermehrung 
der ständischen Mitglieder hintanhält — dieser E inw urf wurde 
nämlich ständischerseits gemacht — so hat der Staat und das 
gemeine Wohl nichts dabei verloren. Jede Einnahme zur L and
mannschaft setzt beinahe immer die Kreierung einer neuen adeligen 
Familie voraus. Ist die Zahl des Adelstandes gegenüber dem 
Bürger un,d Bauern in vielen Teilen der österreichischen Monarchie 
schon jetzt in keinem Verhältnis und wird dieses Verhältnis 
dadurch noch ungünstiger, daß mehrere Familien sich in der Ab
stammung mehr ausbreiten als aussterben, so ist gar keine Ver
anlassung dazu, jene Schritte zu begünstigen, durch die dieses 
Verhältnis noch mehr gestört werden könnte.

Herkunft hat auf Fleiß, Geschicklichkeit und Rechtschaffenheit, 
als den wahren W ert des Menschen, keine Beziehung. Ein Blick 
auf die Urheber aller Fabriken und Manufakturen im öster
reichischen Staate liefert die Überzeugung: der Fremde von K opf 
und Herzen ist ein Gewinn für den Staat. Wo der Staat Reli
gionen toleriert, kann der Unterschied der Religion in Bestimmung 
der bürgerlichen Rechte, in Schützling des Eigentums keine Aus
nahme gründen. In Händen von Leuten fremder Religion und 
Herkunft, die aber auf ihrem Landgute sitzen und ihrem Bezirke 
einen Teil der Einkünfte zurückgeben, den sie aus selben gezogen 
haben, die ihrem Eigentum s e lb s t  verstehen, keines Pächters, keines 
Inspektors, keines Verwalters, folglich keines Mittelmannes bedürfen, 
der auf Kosten des Landmannes lebt, die ihre Einkünfte nicht in 
dem stärkeren Druck der Untertanen zu suchen, sondern in den 
Nebenzweigen der Industrie und Spekulation zu finden wissen, die 
das Nützliche und Erträgliche der Ökonomie dem Prächtigen und 
Angenehmen vorziehen: in Händen solcher Besitzer wird das Land
gut sicherlich zum besseren Gedeihen kommen, als wenn es in die 
Hände derjenigen gelangt, die ihr Landgut oft durch Jahre mit
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keinem Fuß betreten, ihre U ntertanen einem Pächter oder Beamten 
preisgeben, die Erträgnisse  in der H auptstadt verzehren, das An
genehme dem Nützlichen vorziehen und indessen jene  mit ihren 
U ntertanen zu eigenem und des Staates Vorteil von Tag zu T ag  
die Vermögenskräfte vermehren, diese mit ihren U ntertanen immer 
m ehr und m ehr verarm en und allgemach die Quellen der K räfte 
vertrocknen, aus denen der Staat in den wichtigsten und beklemm
testen Zeiten schöpfen sollte.«

Nach dieser »empörenden« Darstellung, replizieren die Stände, 
erscheinen die adeligen Gutsbesitzer als eine »den Erdboden 
drückende, unnütze Last, bloß geschaffen — wie es hier wenig 
appetitlich heißt —  den Schweiß der U ntertanen in den H aupt
städten zu verzehren« und außerdem als T yrannen  des Volkes.

W eiters besagen die B ew eggründe: »W enn die Geschichte, 
diese große L ehrerin  in den meisten Dingen, darstellet, daß der 
A ckersm ann wegen so vielfältigem Zwang und Drang, der au f ihm 
liegt, nicht allenthalben in jenem  blühenden Zustande sei, der zur 
w ahren inneren S tärke  eines Staates gehört, dann verliert wohl 
das Altertum voriger Gewohnheiten alles Empfehlende . . . Das bloße 
Altertum einer Gewohnheit oder eines Gesetzes beweiset nichts.«

Diesen G rundsatz bestreiten die Stände entschieden. Sie sagen: 
Bei jeder w e is e n  Legislation muß die E r f a h r u n g  oder p r a k 
t i s c h e  A u s ü b u n g  ihren W ert haben. Es ereignet sich meistens, 
daß neue Gesetze, vorzüglich solche, welche die älteren d irek t auf- 
heben. wieder zurückgenommen werden müssen. Die Anspielung 
au f die josefinische Steuer Verfassung ist deutlich. » ln dieser 
gewiß praktischen Rücksicht und daß das Schwankende jed e r  
Legislation das größte Gebrechen in einer Verfassung, die K on
sistenz der Staaten verrücke  und schwäche, dürfte das Empfehlende 
des Altertums wohl selbst in die Augen fallen oder wenigstens das 
Bedenkliche, was mit jede r Reform der Gesetzgebung verknüpft ist.«

Nicht i h r e  Sache, sagt die Ständeschrift zum Schlüsse, kom m t 
hier zur Sprache, sondern die des S ta a te s .  Sie flehen um Genug
tuung, Bestrafung der U rheber der aufgestellten Sätze, sie flehen 
»mit kindlicher Zudringlichkeit« solche »gefahrvolle, den Umsturz 
des Staates und der Verfassung unumgänglich herbeiführenden 
Prinzipien« von den obersten Stellen zu verbannen, dagegen die 
vorhin erwähnten zur Ausführung zu bringen, »damit einst die 
Geschichte, die die Handlungen der Fürsten  richtet, nebst dem
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süßen Namen Franz des Vielgeliebten auch jenen  des Erhalters 
der Monarchie mit unparteilicher Hand aufzeichne«.

So weit die Denkschrift. Eine schriftliche Erledigung darauf 
erfolgte n ic h t ,1) und das war gewiß gut, denn sie wäre für die 
Stände nicht sehr schmeichelhaft ausgefallen; Kaiser Franz dachte 
eben damals nicht um ein Haar anders als Eger und Keeß.2) Aber 
viele von denen, die da zu Beginn des Jahres 1793 gegen die 
kaiserlichen Minister demonstrierten und ihre Bestrafung forderten, 
werden noch die Genugtuung genossen haben, zu sehen, wie zwei 
Jahrzehnte später, nach den krampfartigen Erschütterungen des 
ganzen Erdballs durch die Franzosenkriege, die ständischerseits so 
warm empfohlenen Grundsätze nicht nur hier, sondern in ganz 
Europa das Evangelium aller Staatsweisheit bildeten; es war dies 
das »altehrwürdige Stabilitätssystem« der Ära Metternich: nur ja  
nichts Neues, keine Reformen, keine Bewegung; das Alte ist gut 
genug und, wenn das Volk damit nicht zufrieden ist, dann sind nur 
die bösen Literaten und Demagogen die Schuld, welchen man eben 
die Flügel stutzen muß.

') Meine Nachforschungen nach den weiteren Schicksalen dieser Schrift, 
die ich im W iener Haus-, Hof- und Staatsarchiv und in der kaiserlichen K abinetts
kanzlei anstellte, blieben trotz der gütigen Bemühungen des Herrn Sektionsrates 
Dr. Karl Schrauf und des Herrn ICabinetts-Registratursoffizials Rudolf Payer Ritter 
von Thurn erfolglos. Auch im Archiv des M inisteriums des Innern fehlte jede Spur.

2) Franz hatte am 10. Jänner 1791 zu dem über die Beschwerden der 
n.-ö. Stände verfaßten Konferenzprotokoll (3. Dezember 1790) unter anderem  
bemerkt: »Auch sollten die Stände erkennen, daß es au f dem Lande schon so 
weit gekommen, daß der Bauer die Rechte einsieht, welche er als Mensch fordern 
kann, und daß er verlangen kann, als solcher behandelt zu werden. Ihn durch 
gänzliche Einführung der alten ständischen Rechte wiederum zum Lasttiere herab- 
würdigen wollen, würde von den übelsten Folgen für die Stände selbst sein. Auch  
ist sehr auffallend, daß die Stände sich bestreben, den Einfluß des Souveräns durch 
seine Stellen auf das W ohl der übrigen Untertanen so viel m öglich zu beseitigen« 
(Staatsratsakten. Nr. 3742 ex 90). In einer für Kaiser Leopold bestimmten D enk
schrift vom Jahre 1791 äußerte sich Franz: »Endlich, gnädigster Herr, Abhilfe 
dem allgem einen Übel, nämlich der Feindschaft der Stände runter sich im Staate, 
nämlich des Herren-, Bürger- und Bauernstandes, welches leider aus der Dumm
heit der Stände und Stolz derselben herkommt. Ihnen sind alle Stände gleich  
wert und jene am m eisten, die am vorzüglichsten zum W ohle des Staates bei
tragen . . . Einer soll den ändern nicht unterdrücken, sondern einer dem ändern 
aufhelfen . . . Unsere Stände sind besonders hier erstaunlich in Forderungen und 
haben sich wirklich schon im ganzen den Haß des Bauern und Bürgers auf sich  
gezogen, welches üble Folgen haben könnte« ( W o l f s g r u b e r ,  Franz I., Kaiser 
von Österreich, Bd. II, S. 200).
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Adel und Klerus, die im K am pfe gegen den gemeinsamen 
Feind die größten Opfer bereitwilligst gebracht und sich in der 
Tat als mächtige Stützen des Thrones gezeigt hatten 1), kam en wieder 
zu Ehren, und das von den Ständen so gepriesene Mittelalter fand 
in der L itera tur der Romantik, in der bildenden K unst und W issen
schaft, namentlich in den Staatswissenschaften (A. Müller) seine 
V erherrlichung und W eihe.

') F ast regelm äßig wurde von den Ständen die G em einsam keit ihrer 
Interessen  m it denen der Krone betont; so begründete der L andm arschall G raf 
Cavriani im  L andtag vom 25. April 1799 die kaiserlichen  Forderungen m it den  
W orten: es handle sich  um E rhaltung der M onarchie, der R eligion , der G eistlich 
keit, des A dels und des E igentum s. »

Jahrbuch d. V. f. Landeskunde. 1903. 7
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